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1. EINLEITUNG 

Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (im Folgenden „REACH-Verordnung“ bzw. „REACH“ 
genannt) sieht für Abweichungen von den Standardprüfprogrammen die Verwendung 
von Testalternativen vor. Dazu gehören die Verwendung von (quantitativen) Struktur-
Wirkungs-Beziehungen [(Q)SARs] sowie das Stoffgruppen- und Analogiekonzept. Die 
Ziele der Verordnung hinsichtlich der Vermeidung unnötiger Versuche an Wirbeltieren 
werden in Erwägungsgrund 47 der REACH-Verordnung konkreter ausgeführt:  

 
„Es ist notwendig, Tierversuche […] zu ersetzen, zu reduzieren oder erträglicher zu 
gestalten. Wo immer möglich, sollte die Durchführung der vorliegenden Verordnung 
auf der Anwendung alternativer Prüfmethoden beruhen, die für die Beurteilung der 
Gefahren chemischer Stoffe für die Gesundheit und die Umwelt geeignet sind. Die 
Verwendung von Tieren sollte durch den Einsatz alternativer Methoden vermieden 
werden, die von der Kommission oder internationalen Stellen validiert oder von der 
Kommission oder der Agentur als geeignet, den Informationsanforderungen dieser 
Verordnung gerecht zu werden, anerkannt wurden.“ 

 
Diese Methoden und andere Datenquellen sind zu nutzen, bevor die Durchführung von 
Versuchen mit Wirbeltieren in Betracht gezogen wird. Die vorliegenden 
Praxisanleitungen bieten einen Überblick über wichtige Aspekte, die bei der Vorhersage 
von Stoffeigenschaften anhand von (Q)SAR-Modellen gemäß REACH-Verordnung zu 
berücksichtigen sind. Ausführlichere Informationen dazu finden Sie in den 
Leitliniendokumenten (siehe 3.1.). 
 
Die in diesen Praxisanleitungen enthaltenen Informationen stellen keine Beschreibung 
der Anforderungen dar, die erfüllt werden müssen, um die technische Vollständigkeits-
prüfung zu bestehen. Diese werden im Nutzerhandbuch für die Einreichung von 
Daten 5, „Anleitung zum Ausfüllen eines technischen Dossiers für Registrierungen und 
PPORD-Mitteilungen“, erläutert.  
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2. GRUNDLAGEN DER VERWENDUNG DES (Q)SAR-
ANSATZES 

Die software gestützte Verwendung von (Q)SAR-Modellen ist recht unkompliziert. Den-
noch sind Erfahrung und umfassende Kenntnisse im Bereich der (Q)SARs erforderlich, 
um beurteilen zu können, ob Vorhersagen zuverlässig und für die Einstufung und Kenn-
zeichnung und/oder die Risikobeurteilung geeignet sind und somit als Ersatz für 
Versuche verwendet werden können.  

2.1. Stoffbeschreibung 

Die chemische Struktur des Stoffes muss entsprechend den Leitlinien zur Identifizierung 
und Bezeichnung von Stoffen unter REACH gut definiert sein. Bei Stoffen, die aus 
mehreren Komponenten bestehen, sind alle Einzelbestandteile zu behandeln. Aus der 
Zusammensetzung der gut definierten Stoffe müssen auch bekannte Verunreinigungen 
(und Zusatzstoffe, sofern vorhanden) hervorgehen. Bei UVCB muss ein Experte 
entscheiden, ob sich Strukturen identifizieren lassen, die für den Stoff repräsentativ sind. 
Im Falle eines stabilen Umwandlungsprodukts ist dieses zu identifizieren. In der Regel 
ist eine geeignete Strukturdarstellung für die Chemikalie erforderlich (SMILES, mol-Datei 
usw.). Bei Bedarf ist auf die Stereochemie zurückzugreifen. 

2.2. (Q)SAR-Modelle 

SAR- und QSAR-Modelle, die unter dem Oberbegriff „(Q)SAR“ zusammengefasst 
werden, sind theoretische Modelle, mit deren Hilfe anhand der chemischen Struktur des 
Stoffes das physikalisch-chemische, das biologische (z. B. das (öko)toxikologische) und 
das Verhalten des Stoffes und dessen Verbleib in der Umwelt quantitativ oder qualitativ 
vorhergesagt wird. Eine SAR (Struktur-Wirkungs-Beziehung) ist eine qualitative Be-
ziehung, die eine (Teil)Struktur mit dem Vorhandensein oder dem Nichtvorhandensein 
einer bestimmten Eigenschaft oder Wirkung ins Verhältnis setzt. Eine QSAR (Quantita-
tive Struktur-Wirkungs-Beziehung, Quantitative Structure-Activity Relationship) ist ein 
mathematisches Modell, das ein oder mehrere quantitative aus der chemischen Struktur 
abgeleitete Parameter mit einer quantitativen Messung einer Eigenschaft oder Wirkung 
ins Verhältnis setzt. Um damit eine Eigenschaft eines chemischen Stoffes vorherzu-
sagen, muss beurteilt werden, inwiefern das ausgewählte (Q)SAR-Modell geeignet ist, 
und es muss geprüft werden, ob die Chemikalie in den Anwendungsbereich fällt, damit 
eine zuverlässige Vorhersage getroffen werden kann. 
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2.3. Allgemeine Beurteilung der Eignung und Meldung 

Um eine zuverlässige und angemessene Vorhersage zum Vorhandensein oder 
Nichtvorhandensein einer Eigenschaft eines chemischen Stoffes zu gewinnen und so 
die Informationsanforderungen gemäß der REACH-Verordnung zu erfüllen, müssen die 
folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: (i) Es muss ein (Q)SAR-Modell verwendet 
werden, dessen wissenschaftliche Gültigkeit erwiesen ist, (ii) der Stoff muss in den 
Anwendungsbereich des (Q)SAR-Modells fallen, (iii) die Vorhersage muss für den 
Regulierungszweck geeignet sein, und (iv) die Informationen müssen gut dokumentiert 
sein. Die ersten drei der genannten Punkte sind im Registrierungsdossier zu beurteilen, 
sofern die Stoffeigenschaften anhand von (Q)SAR-Modellen vorhergesagt werden. 
Wenn die Informationen nicht für alle diese Punkte ausreichen, kann eine Vorhersage 
als Teil eines „Beweiskraft der Daten“-Ansatzes oder als unterstützende Information 
verwendet werden. Je näher das Ergebnis einem Entscheidungspunkt für die 
Regulierung kommt (z. B. Einstufung eines Stoffes als gefährlich statt ohne Einstufung), 
desto genauere Vorhersagen oder desto ausführlichere Begründungen sind erforderlich. 
Wie viel Unsicherheit bei der Vorhersage akzeptabel ist, hängt davon ab, welche Folgen 
eine falsche Entscheidung hätte.  



3. FRAGEN ZUR ANWENDUNG UND MELDUNG VON 
DATEN MIT DEM (Q)SAR-ANSATZ GEMÄSS REACH  

3.1. Welche Leitliniendokumente sind hilfreich? 

Eine vier Seiten umfassende Zusammenfassung zur Verwendung von Daten, die nicht 
aus Versuchen, sondern mithilfe von (Q)SARs gewonnen wurden, finden Sie im 
Dokument „Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur 
Stoffsicherheitsbeurteilung“ in:  

Kapitel R.4: „Evaluation of available Information“  
(Bewertung der vorhandenen Informationen): 

„R.4.3.2.1 (Q)SAR data“ ((Q)SAR-Daten) 

Das Dokument „Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur 
Stoffsicherheitsbeurteilung“ enthält auch einen speziellen Teil zu 
Berechnungsmethoden, und zwar in:  

Kapitel R.6: „(Q)SARs and grouping of chemicals“  
((Q)SARs und Gruppierung von Chemikalien): 

„R.6.1 Guidance on (Q)SARs“ (Leitlinien zu (Q)SARs) 

Geeignete Hilfsmittel und Ansätze für die einzelnen Endpunkte finden Sie in den end-
punktspezifischen Leitliniendokumenten im Dokument „Leitlinien zu den 
Informationsanforderungen und zur Stoffsicherheitsbeurteilung“ in: 

Kapitel R.7: „Endpoint specific Guidance“  
(Endpunktspezifische Leitlinien) 

Informationen zur Verwendung von nicht aus Versuchen gewonnenen Daten zur Abbau-
barkeit und Bioakkumulation für persistente, bioakkumulierbare und toxische (PBT-)Che-
mikalien finden Sie im Dokument „Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur 
Stoffsicherheitsbeurteilung“ in: 

Kapitel R.11: „PBT Assessment“  
(PBT-Beurteilung) 

3.2. Ist das (Q)SAR-Modell gültig? 

Die Gültigkeit von (Q)SAR-Modellen für Regulierungszwecke wird anhand der folgenden 
fünf vereinbarten OECD-Prinzipien beurteilt und dokumentiert, die in Kapitel R.6.1, 
„Guidance on (Q)SARs“ (Leitlinien zu (Q)SARs), des Dokuments „Leitlinien zu den 
Informationsanforderungen und zur Stoffsicherheitsbeurteilung“ beschrieben sind:  
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1. Das (Q)SAR-Modell muss mit einem definierten Endpunkt verknüpft sein. 
2. Das (Q)SAR-Modell muss in Form eines eindeutigen Algorithmus dargestellt 

werden. 
3. Das (Q)SAR-Modell muss mit einem definierten Anwendungsbereich verknüpft 

sein. 
4. Das (Q)SAR-Modell muss mit einer angemessenen Leistung des Modells ver-

knüpft sein (statistische „Güte“ des Modells, Belastbarkeit und Vorhersagbarkeit). 
5. Das (Q)SAR-Modell muss nach Möglichkeit mit einer mechanistischen Interpreta-

tion für die menschliche Gesundheit und die ökotoxikologischen Endpunkte ver-
knüpft sein. 

 
Ein Verweis auf ein gut dokumentiertes Modell oder ein an ein Dossier angehängtes 
(Q)SAR-Modell-Berichtsformat (QMRF) ist für den Dossiereinreicher von Vorteil und wird 
dringend empfohlen. Ausführliche Informationen dazu, wie ein QMRF zu erstellen ist, 
finden Sie im Dokument „Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur 
Stoffsicherheitsbeurteilung“, Kapitel R.6, „(Q)SARs and grouping of chemicals“ 
((Q)SARs und Gruppierung von Chemikalien, R.6.1.9.1). Informationen zu (Q)SAR-
Modellen, die beim JRC eingereicht wurden, finden Sie in der JRC-(Q)SAR-
Modelldatenbank (QMDB) (http://qsardb.jrc.it/qmrf/search_catalogs.jsp).  
 
Für (Q)SAR-Modelle ist keine formale Vorgehensweise zur Entscheidung vorgesehen,  
d. h., die Gültigkeit, Anwendbarkeit und Eignung der (Q)SAR-Modelle für Regulierungs-
zwecke wird fallweise beurteilt. 
 
HINWEIS: Ein gültiges (Q)SAR-Modell muss nicht zwingenderweise eine gültige 
Vorhersage erbringen. Zu beurteilen ist, ob der Stoff in den Anwendungsbereich des 
(Q)SAR-Modells fällt, ob die Ergebnisse geeignet sind, den Stoff einzustufen und zu 
kennzeichnen und/oder dessen Risiko zu beurteilen, und ob die vorliegende Dokumen-
tation der angewendeten Methode angemessen und zuverlässig ist. 

3.3. Fällt der Stoff in den Anwendungsbereich des (Q)SAR-
Modells? 

Um eine zuverlässige Vorhersage treffen zu können, ist es wichtig zu prüfen, dass die 
betreffende Chemikalie in den Anwendungsbereich des Modells fällt. Das Konzept des 
Anwendungsbereichs wurde eingeführt, um die Wahrscheinlichkeit zu beurteilen, mit der 
eine Chemikalie vom (Q)SAR-Trainingsdatensatz abgedeckt wird, und es ist mit der 
Zuverlässigkeit der Vorhersage verknüpft. Ob ein Modell anwendbar ist, kann z. B. von 
den (Teil)Strukturen in den Molekülen und/oder vom Bereich des Strukturdeskriptors 
oder der Vorhersagewerte abhängen. Der Anwendungsbereich kann auch durch Chemi-
kalien (oder deren Metaboliten/Abbauprodukte) definiert werden, die dieselben Reak-
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tionsmechanismen (wie z. B. Art der Reaktivität oder Interaktion mit Biomolekülen) 
aufweisen. Mitunter ist es nicht die Chemikalie selbst, sondern es sind deren Metaboli-
ten/Abbauprodukte, die mit Biomolekülen reagieren. Daher ist es auch wichtig, die 
Eintragswege und die Reaktivität der Metaboliten/Abbauprodukte zu untersuchen. 
Ausführliche Informationen dazu, wie ein QMRF zu erstellen ist, finden Sie im Dokument 
„Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur Stoffsicherheitsbeurteilung“, 
Kapitel R.6, „(Q)SARs and grouping of chemicals“ ((Q)SARs und Gruppierung von 
Chemikalien, R.6.1.5.3). 

3.4. Reicht die Modellvorhersage für die Einstufung, 
Kennzeichnung und/oder Risikobeurteilung des Stoffes 
aus? 

Eine (Q)SAR-Vorhersage ist angemessen, wenn sie nicht nur zuverlässig, sondern auch 
für die Regulierungsentscheidung relevant ist. Ob sich eine Modellvorhersage eignet, 
um einen Stoff einzustufen und zu kennzeichnen und/oder dessen Risiko zu beurteilen, 
hängt stark vom jeweiligen Endpunkt ab. Um die Eignung der gewonnenen Vorhersage 
für eine Regulierungsentscheidung zu beurteilen, werden u. U. zusätzliche Informatio-
nen benötigt. Aus diesem Grund müssen für jede einzelne Vorhersage folgende 
Kriterien beurteilt werden: Gültigkeit (Sind die fünf OECD-Prinzipien zur wissenschaftli-
chen Gültigkeit eines Modells erfüllt?), Anwendbarkeit (Sind bei Anwendung des Modells 
auf den betreffenden Stoff zuverlässige Vorhersagen zu erwarten?) und Relevanz 
(Werden die Informationen gewonnen, die für die Risikobeurteilung und/oder die 
Einstufung und Kennzeichnung erforderlich sind?). 
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3.5. Wie melde ich eine (Q)SAR-Vorhersage in IUCLID 5? 

Zur Meldung einer (Q)SAR-Vorhersage in IUCLID 5 müssen die folgenden Informatio-
nen bereitgestellt werden:  
1. Informationen zur Gültigkeit des (Q)SAR-Modells 
2. Nachweis, dass der Stoff in den Anwendungsbereich des (Q)SAR-Modells fällt 
3. Beurteilung der Eignung der Ergebnisse, um den Stoff einzustufen, zu kenn-

zeichnen und/oder sein Risiko zu beurteilen 
 
Die Informationen zu diesen drei Punkten sind gemäß dem (Q)SAR-Prognose-Berichts-
format (QPRF) zusammenzustellen. Ausführliche Informationen dazu, wie ein QPRF zu 
erstellen ist, finden Sie im Dokument „Leitlinien zu den Informationsanforderungen und 
zur Stoffsicherheitsbeurteilung“, Kapitel R.6: „(Q)SARs and grouping of chemicals“ 
((Q)SARs und Gruppierung von Chemikalien, R.6.1.10.1). 
 
Hinweis: Der Stoff, der registriert werden soll, kann mehrere Bestandteile und/oder Ver-
unreinigungen haben. In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, für jeden Bestandteil 
einen separaten Endpunktstudieneintrag zu erstellen, um so jede Chemikalie einzeln be-
handeln zu können (diese Vorgehensweise ist empfehlenswert, wenn die Bestandteile 
unterschiedliche Eigenschaften haben und daher unterschiedliche Modelle, Beurteilun-
gen usw. angewendet werden müssen). 
 
Die Informationen sind in den Endpunktstudieneinträgen in IUCLID 5 wie folgt zu 
melden: 
 
Wählen Sie im Dropdown-Menü „Detail level“ die Option „all fields“. 
 
Block „Administrative Data“ 

 Geben Sie im Feld „Purpose flag“ an, ob die Abschätzung als Schlüsselstudie 
(„key study“), als „Beweiskraft der Daten“-Ansatz („weight-of-evidence“) oder als 
unterstützende Information („supporting information“) verwendet wird. 

 Wählen Sie im Feld „Study result type“ die Option „(Q)SAR“ aus. 
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Wählen Sie einen angemessenen Wert für die Zuverlässigkeit („Reliability“) aus, denken 
Sie dabei aber daran, dass für (Q)SAR-Vorhersagen in der Regel maximal der Wert 2 
angegeben werden sollte. 
 
Block „Data source“ 

 Geben Sie im Feld „Reference type“ an, worauf sich der Verweis bezieht: auf 
eine Veröffentlichung, eine Software-Anwendung, ein unternehmenseigenes 
Modell o. Ä.  

 Geben Sie in den Feldern „Author“ und „Year“ an, wer das Modell entwickelt hat 
und wann das Modell entwickelt/veröffentlicht wurde. Geben Sie außerdem im 
Feld „Title“ den Namen der Software-Anwendung und deren Version und/oder 
Veröffentlichung an, und machen Sie unter „Bibliographic source“ Angaben dazu, 
wo das Modell abgerufen werden kann. 

 Geben Sie im Feld „Data access“ Informationen zum Zugriff auf die Vorhersage 
an. 

 
 
Block „Materials and methods“ 

 Sorgen Sie dafür, dass der Bereich „Test guideline“ ausgefüllt ist, z. B.: „other 
guideline“ plus Text im benachbarten Feld. Hier könnten beispielsweise das 
REACH-Leitliniendokument zur Validierung der (Q)SAR-Modelle oder die Prüf-
richtlinien zitiert werden, anhand derer die Daten für den Trainingsdatensatz 
gewonnen wurden.  

 Geben Sie im Feld „Principles of method if other than guideline“ den Namen des 
Modells an. 
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Block „Test materials“  
−   Wenn das (Q)SAR-Modell auf den Stoff angewendet wurde, der in Abschnitt 1.1 

des IUCLID 5-Dossiers genannt wird, wählen Sie im Dropdown-Menü „Identity of 
test material same as for substance defined in section 1 (if not read-across)“ die 
Option „yes“. Bezieht sich die (Q)SAR-Vorhersage auf einen Bestandteil des 
Stoffes, wählen Sie „no“ und machen Sie unter „Test material identity“ Angaben 
zur Identität des Bestandteils. 

 Machen Sie unter „Test material identity“ Angaben zum Stoff, für den die Vorher-
sage erfolgt ist. Bitte beachten Sie, dass der Stoff, der registriert werden soll, aus 
mehreren Bestandteilen bestehen kann. In diesem Bereich ist jeder einzelne 
Bestandteil aufzuführen, für den die Vorhersage gilt. In solchen Fällen kann es 
sinnvoll sein, für jeden Bestandteil einen separaten Endpunktstudieneintrag zu 
erstellen, um so jede Chemikalie einzeln behandeln zu können (diese Vor-
gehensweise ist empfehlenswert, wenn die Bestandteile unterschiedliche Eigen-
schaften haben und daher unterschiedliche Modelle, Beurteilungen usw. 
angewendet werden müssen). 

 Geben Sie im Feld „Details on test material“ die Strukturdarstellung (z. B. 
SMILES-Notation, mol-Datei als Anhang usw.) sowie mögliche Deskriptorwerte 
an, die zur Ableitung der Vorhersage verwendet wurden. Wenn der Stoff 
Verunreinigungen enthält, für die eine Vorhersage getroffen wurde, muss die 
chemische Identifizierung unter „Details on test material“ erfolgen, wobei auch 
die strukturelle Darstellung und mögliche verwendete Deskriptorwerte anzugeben 
sind. Wie bei Bestandteilen kann auch bei Verunreinigungen die Erstellung 
einzelner Endpunktstudieneinträge sinnvoll sein. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn verschiedene Modelle, Beurteilungen usw. angewendet werden mussten, 
weil die Verunreinigungen unterschiedliche chemische Eigenschaften aufweisen. 

 Unter „Confidential details on test material“ können vertrauliche Informationen 
eingegeben werden.  

 

 
 
Block „Results and discussion“ 

 Bei Standardfällen müssen Sie Ergebnisse in den vorgesehenen Ergebnisfeldern 
(Wiederholungsblock) bereitstellen. Mit dem IUCLID 5-Plug-in können Sie die 
Informationen in diesen Feldern automatisch in den Stoffsicherheitsbericht (CSR) 
übertragen. Welche Felder im Block „Results and discussion“ ausgefüllt werden 
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Anleitung zum Ausfüllen eines technischen Dossiers für Registrierungen und 
PPORD-Mitteilungen“, das Sie auf der ECHA-Website unter der folgenden 
Adresse finden: http://echa.europa.eu/help/help docs en.asp.  

 Unter „Details on results“ oder „Any other information on results incl. tables“ 
können Sie folgende Angaben machen: Beschreibung des Anwendungsbereichs, 
Verweis auf den Typ des verwendeten Modells, Beschreibung und Ergebnisse 
aller möglichen Strukturanalogien des Stoffes zur Beurteilung der Zuverlässigkeit 
der Vorhersage, Unsicherheit der Vorhersage und den mechanistischen Bereich 
(für die Endpunkte Toxizität und Ökotoxizität, sofern möglich). Zusätzlich 
empfiehlt es sich, eine Endpunktstudienzusammenfassung zu erstellen, wenn 
mehrere Endpunktstudieneinträge vorhanden sind, und im Feld „Discussion“ der 
Endpunktstudienzusammenfassung eine Begründung für die Verwendung des 
Analogie-/Stoffgruppenkonzepts sowie die Gesamtbeurteilung zum betreffenden 
Endpunkt einzugeben. Diese Angaben können so mit dem IUCLID 5-CSR-Plug-
in automatisch in den Stoffsicherheitsbericht (CSR) übertragen werden. Wenn 
bei einem Analogiekonzept nur ein einziger Endpunktstudieneintrag vorgelegt 
wird, können Sie aus den oben genannten Gründen dennoch die Begründung 
aus dem Endpunktstudieneintrag kopieren und in das Feld „Discussion“ der 
Endpunktstudienzusammenfassung einfügen. 

 

 
 
Block „Overall remarks, attachments“ und/oder Block „Applicant’s summary and 
conclusion“ 

 Unter „Overall remarks“, „Conclusions“ und/oder „Executive summary“ ist das 
Ergebnis der Beurteilung der Eignung für Regulierungszwecke (Risikobeurtei-
lung, Einstufung und Kennzeichnung, PBT-Analyse) zu melden. 

 

 10 



 

 

 

 

 
Darüber hinaus können das (Q)SAR-Prognose-Berichtsformat (QPRF) und das (Q)SAR-
Modell-Berichtsformat (QMRF) als separate Dokumente angehängt werden. Bitte be-
achten Sie dabei Folgendes: Die im Endpunktzusammenfassungseintrag enthaltenen 
Informationen zur Vorhersage und zum angewendeten (Q)SAR-Modell müssen 
ausreichen, um die Eignung der vorhergesagten Eigenschaft unabhängig beurteilen zu 
können. Zusammenfassende Angaben im Endpunktstudieneintrag können durch aus-
führlichere Informationen in angehängten Dateien (QMRF und QPRF) ergänzt werden.  
 

 
 
HINWEIS: Für die Bewertung der Gültigkeit eines konkreten Modells ist möglicherweise 
ein ausgefülltes QMRF erforderlich. Dieses kann an den Endpunktstudieneintrag im 
IUCLID-Dossier angehängt werden. 
 
Verwenden Sie bei Bedarf für die Schlussfolgerung zur Vorhersage für den zu registrie-
renden Stoff (also den in Abschnitt 1.1 von IUCLID 5 angegebenen Stoff) die Endpunkt-
zusammenfassung. 
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN 

 Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur 
Stoffsicherheitsbeurteilung 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance document/information requireme
nts de.htm 

 
 (Q)SAR Application Toolbox  

www.oecd.org/env/existingchemicals/qsar 
 

 OECD-Kategorien der OECD  
http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/;  
 

 OECD Global Portal (eChemPortal) 
http://webnet3.oecd.org/eChemPortal/Home.aspx 

 
 Nutzerhandbuch für die Einreichung von Daten 4: „Anleitung zum 

Ausfüllen des IUCLID 5-Dossierkopfes“ auf der ECHA-Website 
http://echa.europa.eu/reachit/supp docs en.asp 

 
 Nutzerhandbuch für die Einreichung von Daten 5: „Anleitung zum 

Ausfüllen eines technischen Dossiers für Registrierungen und PPORD-
Mitteilungen“ 
http://echa.europa.eu/help/help docs en.asp 
 

 Nutzerhandbuch für die Industrie – Teil 7: „Gemeinsame Einreichung“ 
http://echa.europa.eu/reachit/joint submission en.asp 
 

 Nutzerhandbuch IUCLID 5 
http://iuclid.echa.europa.eu/index.php?fuseaction=home.documentation&type=pu
blic 

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_de.htm
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_de.htm
http://www.oecd.org/env/existingchemicals/qsar
http://www.oecd.org/env/existingchemicals/qsar
http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/
http://webnet3.oecd.org/eChemPortal/Home.aspx
http://echa.europa.eu/reachit/supp_docs_en.asp
http://echa.europa.eu/doc/reachit/compl_tech_dossier_manual.pdf
http://echa.europa.eu/doc/reachit/compl_tech_dossier_manual.pdf
http://echa.europa.eu/doc/reachit/compl_tech_dossier_manual.pdf
http://echa.europa.eu/help/help_docs_en.asp
http://echa.europa.eu/reachit/joint_submission_en.asp
http://iuclid.echa.europa.eu/index.php?fuseaction=home.documentation&type=public
http://iuclid.echa.europa.eu/index.php?fuseaction=home.documentation&type=public


 

 


